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1. Allgemeine Angaben 

1.1 Auftraggeber 

Das vorliegende Verkehrswertgutachten für die Liegenschaft 2544 Leobersdorf, Obergasse 10 wurde 

von RA Mag. Philipp Wolf, LL.M., MBA als Masseverwalter über das Vermögen der Obergasse 10 RE 

GmbH beauftragt. 

 

1.2 Zweck der Bewertung 

Gegenständliches Gutachten dient zur Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft. 
 

1.3 Bewertungsstichtag 

Als Bewertungsstichtag gilt der 01.08.2025. 

 

1.4 Grundlagen und Unterlagen des Gutachtens 

Die Bewertung erfolgt, sofern im Gutachten nichts anderes dargestellt wird, unter der Annahme einer 

von geldwerten Lasten und Rechten freien Liegenschaft. 

 

Des Weiteren basiert das Gutachten auf folgenden Grundlagen: 

 

• Grundbuchsauszug vom 14.07.2025 

• Einreichpläne 

• diverse Projektunterlagen des Auftraggebers 

• Auszug aus dem Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 

• Erhebungen auf dem Immobilienmarkt 

 
Dem Gutachten wurden nachfolgende Annahmen zu Grunde gelegt: 

 

1) In dieser Wertermittlung sind ausschließlich jene Informationen zu 

bewertungsgegenständlicher Liegenschaft ausgewiesen, die dem gefertigten 

Sachverständigen bekannt sind.  

 

2) Altlasten, wie z.B. Bodenkontamination oder auch andere, die Liegenschaft entwertende 

Altbodenverhältnisse, sind nicht bekannt. Untersuchungen des Baugrundes und 

sonstige bauphysikalische oder chemische Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. 

Es sind dem gefertigten Sachverständigen weder offene Verfahren noch andere allenfalls 

noch zu erbringende Auflagen zum Bewertungsstichtag bekannt. 

 
3) Der Bodenwert wurde im Wege des Residualwertverfahrens auf Grundlage einer 

baubewilligten Einreichplanung ermittelt.  
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4) Für den Fall, dass dem gefertigten Sachverständigen nach Lieferung des Gutachtens 

Unterlagen vorgelegt werden, die Abweichungen von den getroffenen Annahmen zeigen, 

so verliert dieses Gutachten seine Gültigkeit und erlaubt sich der gefertigte 

Sachverständige ein adaptiertes Gutachten auf Grundlage von vollständigem 

Datenmaterial zu erstellen. 

 

1.5 Gutachtenweitergabe 

Das Gutachten darf ausschließlich vom Auftraggeber bzw. dessen Rechtsvertretern im Zuge der 

Abwicklung eines Konkursverfahrens verwendet werden. Die Weitergabe an nichtbeteiligte Dritte ist 

nicht gestattet. 

 

Das Gutachten wurde in elektronischer Form erstellt. 

 

1.6 Vollständigkeitserklärung 

Die Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft wurde auf Grundlage der vom Auftraggeber 

zur Verfügung gestellten Unterlagen erstellt. 

 

Meine Ausführungen beruhen auf meiner derzeitigen Faktenkenntnis, die nicht ganz richtig und nicht 

ganz vollständig sein muss. Welche Fakten ich derzeit kenne, ist ausreichend dargestellt. Ergeben sich 

neue Fakten oder Umstände, behält sich der Sachverständige ausdrücklich die Änderung oder 

Ergänzung dieser Wertermittlung vor. Die vorliegende Wertermittlung ist auf den angeführten 

Unterlagen und Informationen aufgebaut. Daraus ergibt sich zwingend, dass neue Unterlagen oder 

Informationen zu einer Änderung des Ergebnisses der Wertermittlung führen können. 
 

Die Wertermittlung bezieht lediglich Grund und Boden mit ein. Die erzielbare Nutzfläche wurde den vom 

Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen. Für etwaige Abweichungen vom 

vorgegebenen Datenmaterial wird keine Haftung übernommen. 

 

Eine Prüfung über baubehördliche Genehmigungen und rechtmäßige Nutzungen wurde vom gefertigten 

Sachverständigen nicht durchgeführt. Dies war nicht Gegenstand seines Auftrages. Sollten sich hier 

neue, Wert verändernde Erkenntnisse ergeben, so ist eine entsprechende Nachprüfung vorzunehmen. 

Nicht erfüllte, öffentlich-rechtliche Auflagen, insbesondere Bauaufträge, wurden dem Sachverständigen 

nicht bekannt gegeben. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass sämtliche Gebäudeteile sowohl bau- als auch 

benützungsbewilligt bzw. bewilligungsfähig sind. 

 

Wertminderungen durch Altlasten, wie z.B. Bodenkontamination oder auch andere, die Liegenschaft 

entwertende Altbodenverhältnisse, sind nicht bekannt. Untersuchungen des Baugrundes und sonstige 

bauphysikalische oder chemische Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. Der 

Verdachtsflächenkataster wurde abgerufen. Der Sachverständige weist darauf hin, dass Haftungen 

ausschließlich bis zu dem in seiner Vermögensschadenhaftpflichtversicherung angeführten Betrag 

gedeckt sind. 
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1.7 Verschwiegenheitserklärung 

Des Weiteren verpflichten sich der gefertigte SV und seine Mitarbeiter, sämtliche Informationen, welche 

im Rahmen der beruflichen Tätigkeit vom Auftraggeber bekannt gegeben und anvertraut werden, 

vertraulich zu behandeln und Stillschweigen zu wahren. Diese Verschwiegenheitsverpflichtung betrifft 

hierbei vor allem die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Auftraggebers bzw. Betriebs- 

und Geschäftsgeheimnisse im Allgemeinen. 
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2. Befund 

Der Befund ist Basis für die nachfolgende Bewertung und dokumentiert festgestellte objektive 

Tatsachen, die frei von subjektiven Wertungen sind. Festgehalten wird, dass sich der Befund auf den 

zum Zeitpunkt des Lokalaugenscheines vorgefundenen Zustand bezieht.  

 

2.1 Lage der Liegenschaft 

2.1.1 Makrolage 

 

 

 

 

 

• Region/ Stadt/ Bezirk: 

Baden, auch Baden bei Wien, ist eine Stadt in Niederösterreich, 25 km südlich von Wien an der 

Thermenlinie. Als Teil der Bedeutenden Kurstädte Europas zählt die Stadt zum UNESCO-

Weltkulturerbe. Sie ist Sitz der Bezirkshauptmannschaft Baden. Besonders bekannt ist die Stadt für 

ihre reichhaltige Geschichte, Biedermeierarchitektur, Kunst- sowie Weinkultur. Die Stadt wird 

geläufig auch als Kaiser- bzw. Kurstadt bezeichnet. 

 

Die gegenständliche Liegenschaft befindet sich in 2544 Leobersdorf, einer Marktgemeinde im 

politischen Bezirk Baden, Niederösterreich. Leobersdorf liegt am Ausgang des Triestingtales am 

Rande des Wiener Beckens und wird von der Triesting durchflossen. Die Fläche der Marktgemeinde 

umfasst 12,34 Quadratkilometer. 15,91 Prozent der Fläche sind bewaldet. 

 

• Einwohner und Fläche der Region: 

Leobersdorf ist eine Marktgemeinde mit 5344 Einwohnern (Stand vom 01.01.2025) im Bezirk Baden 

in Niederösterreich. 

Abbildung 1: Makrolage der Liegenschaft (Quelle: www.wikipedia.org) 



 

 9 

2.1.2 Mikrolage 

• Nähere Umgebung: 

Die Liegenschaft befindet sich in zentraler Lage von Leobersdorf. Das direkte Umfeld ist geprägt 

von überwiegend ein- bis zweigeschossiger Wohnbebauung, ergänzt durch kleinere 

Gewerbeeinheiten und Dienstleistungsbetriebe. In fußläufiger Entfernung befinden sich 

Nahversorger, Schulen, Kindergärten sowie Gastronomiebetriebe, Apotheken und medizinische 

Versorgungseinrichtungen. Das Zentrum von Leobersdorf mit dem Rathausplatz sowie weiteren 

Einkaufsmöglichkeiten und öffentlichen Einrichtungen ist in wenigen Minuten erreichbar. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Lage der Liegenschaft (Quelle: www.maps.google.at) 
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• Lärmemissionen: 

  

Abbildung 3: Lärmkarte (Quelle: www.laerminfo.at) 
 

Der Straßenlärm beträgt bei gegenständlicher Liegenschaft zwischen 60 - 65 dB. Dies ist ein über 

Tag, Abend und Nacht gemittelter Lärmpegel in 4 m Höhe über dem Boden. Unter Bezugnahme auf 

o.a. Grafik kann der Lärmpegel in der Obergasse kann als niedrig bis mittel beurteilt werden.  

 

Hervorzuheben ist jedoch, dass die A2 Südautobahn in der Nähe der Liegenschaft verläuft. Im Zuge 

der Befundaufnahme wurde festgestellt, dass permanent entsprechende Lärmemissionen 

wahrnehmbar sind. Diese stellen eine nicht unwesentliche Einschränkung der Wohnqualität dar und 

sind ein maßgeblicher Grund dafür, dass das Projekt dem mittleren Wohnsegment zuzuordnen ist. 

 
  

http://www.laerminfo.at/
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• Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel: 

Der Bahnhof Leobersdorf liegt etwa 750 Meter entfernt und ist bequem zu Fuß oder mit dem Fahrrad 

erreichbar. Von dort bestehen regelmäßige Zugverbindungen Richtung Wien, Wiener Neustadt und 

St. Pölten. Darüber hinaus verkehren mehrere Regionalbuslinien in der Umgebung, die Leobersdorf 

mit umliegenden Gemeinden und Städten verbinden. Eine Bushaltestelle befindet sich in fußläufiger 

Entfernung zur Liegenschaft. Insgesamt kann die Anbindung an den öffentlichen Verkehr als gut 

beurteilt werden. 

 

 

Abbildung 4: öffentliche Anbindung (Quelle: https://www.wienerlinien.at/route-planen) 
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• Anbindung an den Individualverkehr: 

Leobersdorf ist über die A2 Südautobahn hervorragend an das überregionale Straßennetz 

angebunden. Die nächste Autobahnauffahrt Leobersdorf ist in wenigen Fahrminuten erreichbar und 

ermöglicht eine zügige Verbindung nach Wien (ca. 30–40 Minuten) sowie in Richtung Graz. 

Zusätzlich verlaufen die B18 (Hainfelder Straße) und die B11 (Leobersdorfer Straße) durch die 

Region, was eine gute Erschließung der umliegenden Orte gewährleistet. Parkmöglichkeiten im 

Umfeld der Liegenschaft sind nur eingeschränkt vorhanden. 

 

    

Abbildung 5: Mikrolage der Liegenschaft (Quelle: maps.google.at) 

 

• infrastrukturelle Einrichtungen: 

Die Liegenschaft ist an alle infrastrukturellen Einrichtungen sowie Arbeits- und 

Einkaufsmöglichkeiten gut angebunden. 

 

Die Lage der Liegenschaft kann als mittel bis gut eingestuft werden. 

 

2.1.3 Wohnlage 

Lage/Kriterium exklusiv sehr gut gut mittel einfach 

Wohnlage   x x  

 
Erläuterung der Lagekriterien: 

Exklusiv Prestigelagen 

Sehr gut gehobenes Wohnumfeld, villenartige Bebauung, sehr gute Infrastruktur 

Gut  nachgefragte Wohnlage, gute Infrastruktur 

Mittel  durchschnittliches Wohnumfeld mit Grundversorgung 

Einfach  exponierte Lage, Infrastruktur eingeschränkt 
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2.2 Grundstück 

 

 

2.2.1 Größe und Konfiguration  

• Grundstück bestehend aus der Grundstücksnummer: 74/2 

• Fläche: 1.806 m² 

• Konfiguration: Fahnengrundstück 

• Grundstücksniveau: eben 

• Anschlüsse: Ver- und Entsorgungseinrichtungen zum Teil vorhanden 
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2.2.2 Flächenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen 

Die Liegenschaft weist die Widmung „Bauland - Wohngebiet“ auf. 

 

Weitere Details sind dem folgenden Auszug aus dem Flächenwidmungs- und Bebauungsplan zu 

entnehmen: 

 

  

 

 

Abbildung 6: Flächenwidmungs- und Bebauungsplan (Quelle: www. https://www.wien.gv.at) 



 

 15 

2.2.3 Altlasten- und Verdachtsflächenkataster 
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Abbildung 7: Auszug aus dem Altlasten- und Verdachtsflächenkataster 

(Quelle: www.umweltbundesamt.at, Stand vom 29.07.2025) 

 

Im Altlasten- und Verdachtsflächenkataster wurde der Status mit „keine Altlast“ beurteilt und es sind 

sohin keine Bodenverunreinigungen, die wertbeeinflussend sein könnten, verzeichnet. 
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2.2.4 Eigentumsverhältnisse 

Die Eigentumsverhältnisse der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft stellen sich wie folgt dar: 

 

 

 

2.2.5 Rechte und Lasten 

Die Rechte und Lasten der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft stellen sich wie folgt dar: 

 

 

 

 

Wie unter Punkt 1.4 festgehalten erfolgt die Bewertung unter der Annahme einer von geldwerten 

Lasten und Rechten freien Liegenschaft. 

  



 

 18 

2.3 Bewertungsgegenstand 

2.3.1 Allgemein 

Bei der gegenständlichen Liegenschaft handelt es sich um ein rund 1.806,00 m² großes Grundstück, 

auf dem die Errichtung eines Mehrparteienhauses geplant ist. Das Grundstück weist eine fahnenartige 

Form auf, wobei der „Fahnenstiel“ relativ breit ausgeführt ist und an das öffentliche Gut anschließt. In 

diesem Bereich wäre die Zufahrt zu einem geplanten Baukörper bzw. zur geplanten Tiefgarage situiert 

gewesen. Ein zuvor auf dem Grundstück befindliches Einfamilienhaus wurde bereits vollständig 

abgebrochen. Es ist lediglich noch eine betonierte Bodenplatte vorhanden, eine über das Grundstück 

verlaufende Stromleitung wurde bereits entfernt. 

 

2.3.2 baubewilligtes Projekt 

Für das Grundstück liegt eine rechtskräftige Baubewilligung (siehe Punkt 5.2) zur Errichtung eines 

Mehrparteienwohnhauses mit insgesamt 19 Wohneinheiten und einer Tiefgarage vor. Das geplante 

Projekt erstreckt sich über zwei Vollgeschosse sowie ein Dachgeschoss, ein Kellergeschoss ist 

ebenfalls vorgesehen. Die erzielbare (ungewichtete) Wohnnutzfläche beträgt gemäß Einreichplanung 

rund 1.212,73 m². Durch Optimierungsmaßnahmen könnte ein zusätzliches Entwicklungspotenzial 

verwirklicht werden, wodurch insgesamt 1.371,08 m² verwertbare Wohnfläche erzielt werden könnten. 

 

Ein Kinderspielplatz ist im Freiraumkonzept vorgesehen. Hinsichtlich der Konfiguration der einzelnen 

Einheiten sowie des Baukörpers selbst wird auf die Einreichplanung verwiesen. 

 

Aus den vorliegenden Unterlagen ergibt sich wie folgt: 
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Anmerkung: 

Die Wertermittlung erfolgte unter der Annahme, dass die Fertigstellung des geplanten Gebäudes 

in einer der Lage entsprechenden, hochwertigen Bauausführung und Ausstattung erfolgt. Eine 

detaillierte Projektbeschreibung liegt derzeit noch nicht vor. 

 

2.3.3 Visualisierung 

Nachfolgend eine Visualisierung des baubewilligten Projektes: 
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3. Bewertung 

3.1 Allgemeine Bemerkungen und Aufgabenstellung 

Ziel des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes der unbebauten Liegenschaft unter 

Berücksichtigung der aktuellen Flächenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen zum genannten 

Bewertungsstichtag. In diesem Zusammenhang gibt es eine Baubewilligung für ein Mehrparteienhaus, 

die im Zuge der Wertermittlung Berücksichtigung fand. 

 
Der Verkehrswert definiert sich gem. § 2 Abs. 2 und Abs. 3 LBG wie folgt: 

„Der Verkehrswert ist der Preis der Liegenschaft, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise 

im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. Die besondere Vorliebe und andere ideelle 

Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu 

bleiben.“ 

 

Redlicher Geschäftsverkehr bedeutet, dass sich die am Markt gezahlten Preise durch vernünftige 

rationale Handlungsweisen der Marktakteure gebildet haben, wobei die jeweils sinnvollste Alternative 

realisiert werden soll.  

 

3.2 Bewertungsmethoden zur Ermittlung des tragfähigen Grundwertes 

der Liegenschaft  

Geplant ist die Errichtung eines Wohngebäudes mit 19 Wohneinheiten sowie einer Tiefgarage. Der 

Bodenwert wurde auf Grundlage des baubewilligten Projektes ermittelt. 

 

Als Ausgangsbasis für die Ermittlung des tragfähigen Grundwertes wurde der Projektwert des 

Gebäudes auf Basis des Vergleichswertverfahrens abgeleitet. 

 

Die Ermittlung des Bodenwertes erfolgte letztlich im Wege des Residualwertverfahrens. 

 

Der im Residualwertverfahren berechnete Bodenwert wurde in einem zweiten Schritt durch Anwendung 

des Vergleichswertverfahrens plausibilisiert (siehe Punkt 3.4). 
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3.2.1 Residualwertmethode 

Ausgangspunkt der Residualwertmethode ist der fiktive Veräußerungserlös einer Liegenschaft, 

nachdem die Liegenschaft der beabsichtigten Entwicklung unterzogen wurde.  

 

Baubewilligt wurde die Errichtung eines Wohngebäudes mit 19 Wohnungseigentumsobjekten inkl. 

Tiefgarage und einer ungewichteten Gesamtnutzfläche gemäß Einreichplan im Ausmaß von 1.212,73 

m². Die gewichtete Nutzfläche inklusive des Potentials beläuft sich auf 1.371.08 m².  

 

Der im Punkt 3.3.1 angeführten Berechnung wurde die ungewichtete (flächenoptimierte) Nutzfläche im 

Ausmaß von 1.280,70 m² zu Grunde gelegt, zumal davon auszugehen ist, dass diese 

Flächenoptimierung im Sinne des „Highest and Best Use“-Prinzips angestrebt wird. 

 

Der gefertigte Sachverständige weist darauf hin, dass dem gegenständlichen Gutachten die 

erzielbaren Nutzflächen aus den Unterlagen (baubewilligter Einreichplan, Flächenaufstellung) 

entnommen wurden und der gef. SV für deren Richtigkeit keine Haftung übernehmen kann.  
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3.3 Ermittlung des tragfähigen Grundwertes 

Vom Sachverständigen wurden zunächst zur Feststellung des fiktiven Abverkaufspreises pro m² 

entsprechende Vergleichswerte auf dem Immobilienmarkt erhoben. Bei gegenständlicher Lage liegen 

die durchschnittlichen Verkaufspreise in einer Bandbreite zwischen rund € 3.500,00 pro m² und € 

4.800,00 pro m². Letztlich wurde ein gemittelter Verkaufspreis in Höhe von rund € 4.000,00 pro m² in 

Ansatz gebracht: 

 

 
 

Im nächsten Schritt werden vom fiktiven Veräußerungserlös die gesamten Projektkosten abgezogen, 

um zum tragfähigen Grundwert zu gelangen. Die gesamten Projektkosten setzen sich aus den 

Baukosten (Bauwerkskosten, Baunebenkosten und Projektmanagement) sowie den 

Vermarktungskosten, den Kosten zur Finanzierung der Baukosten und dem Developers Profit 

zusammen. 

 

Es wurden durchschnittliche Bruttobaukosten von € 2.600,00 pro m² in Ansatz gebracht. Die 

Vermarktungskosten wurden pauschal mit Marketingkosten in Höhe von € 10.000,00 und Maklerkosten 

in Höhe von 1,50% des fiktiven Verkaufserlöses veranschlagt. Des Weiteren wurde mit 4,00% 

Finanzierungskosten auf 1,5 Jahre kalkuliert. Die kalkulatorische Gewinnerwartung des Bauträgers 

wurde mit 10,00% (des Verkaufserlöses) in Ansatz gebracht.  

 

Um den tragfähigen Grundwert am Bewertungsstichtag zu erhalten, muss das Residuum am Ende der 

Projektlaufzeit, also die Differenz aus Erlös minus Kosten, diskontiert werden. Abschließend werden die 

Erwerbsnebenkosten wie beispielsweise Notariats- oder Anwaltskosten, etc. abgezogen, woraus sich 

letztlich der tragfähige Grundwert ergibt. 

 

  

lfd. 

Nr.
Adresse Fläche Kaufpreis

Kaufpreis 

pro m²

Anpassung I 

(KV-Datum)

KP pro m² 

angepasst

KV-

Datum

1 Marktplatz 3a, Stg 2, Top 5 103,26 m² 492.180,00 € 4.766,41 € 0,00% 4.766,41 € 2025

2 Marktplatz 3a, Stg 1, Top 21 54,14 m² 209.796,68 € 3.875,08 € 0,00% 3.875,08 € 2023

3 Marktplatz 3a, Stg 1, Top 5 70,14 m² 243.267,72 € 3.468,32 € 0,00% 3.468,32 € 2023

4 Marktplatz 3a, Stg 1, Top 13 69,29 m² 271.199,00 € 3.913,97 € 0,00% 3.913,97 € 2023

5 Marktplatz 3a, Stg 1, Top 7 55,53 m² 216.622,82 € 3.901,01 € 0,00% 3.901,01 € 2023

6 Marktplatz 3a, Stg 1 Top 23 70,24 m² 250.715,00 € 3.569,40 € 0,00% 3.569,40 € 2023

7 Wiesengasse 7, Stg 2, Top 2.21 57,14 m² 260.187,60 € 4.553,51 € -5,00% 4.325,84 € 2022

8 Wiesengasse 7, Stg 4, Top 4.12 66,95 m² 298.652,40 € 4.460,83 € -5,00% 4.237,79 € 2022

Durchschnitt: 4.007,23 €

gerundet: 4.000,00 €

Vergleichswerte Eigentumswohnungen
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3.3.1 Verkehrswertermittlung 

Die Ermittlung des tragfähigen Grundwertes unter Berücksichtigung des vorgesehenen (baubewilligten) 

Bauvorhabens ist nachfolgender Berechnung zu entnehmen: 

 

 

 

 

 

% Zeitraum €/m² m² Summe

Projektwert nach Fertigstellung (Verkaufserlöse der Wohnungen) 4.000,00 €    1.280,70 m² 5.122.800,00 €   

% Zeitraum €/m² m² Summe

Bauwerkskosten

Wohnen 2.600,00 €    1.280,70 m² 3.329.820,00 €   

sonstige Baukosten 2,00% der Errichtungskosten 66.596,40 €       

Unvorhergesehenes 3,00% der Errichtungskosten 99.894,60 €       

3.496.311,00 €   

Baunebenkosten / Projektmanagement

Projektsteuerung (intern) 2,00% der Bauwerkskosten 69.926,22 €       

Sonstige Baunebenkosten (extern) 3,00% der Bauwerkskosten 104.889,33 €      

178.311,86 €      

Summe Baukosten 3.674.622,86 €   

Vermarktungskosten

Marketing pauschal 10.000,00 €       

Makler 1,50% 76.842,00 €       

86.842,00 €       

Finanzierungskosten auf Baukosten

Zinssatz Finanzierung 4,00%

Zeitraum Finanzierung der Baukosten 1,5 Jahre

Finanzierung auf Baukostenanteil 75,00% linear verteilt 167.000,75 €      

167.000,75 €      

Developers Profit

in Bezug auf Verkaufserlös 10,00% 512.280,00 €      

in Bezug auf Finanzierungskosten 0,00% -  €                 

512.280,00 €      

Residualwert

Verkaufserlös 5.122.800,00 €   

Baukosten 4.440.745,61 €-   

Projektwert vor Abzinsung 682.054,39 €      

Abzinsung

Finanzierungskosten 4,00%

Zeitraum 1,5 Jahre 38.968,47 €-       

Projektwert nach Abzinsung 643.085,92 €      

Erwerbsnebenkosten Käufer

Notar/Rechtsanwalt/etc 1,00% 6.430,86 €-         

Grunderwerbssteuer 3,50% 22.508,01 €-       

GB-Eintragungsgebühr 1,10% 7.073,95 €-         

36.012,81 €-       

Tragfähiger Grundwert 607.073,11 €      

Tragfähiger Grundwert gerundet 607.000,00 €      

erzielbare Nutzfläche 1.280,70 m²

Freigrundwert / m² WNFL 474,02 €          

Freigrundwert / m² GST-FL 336,10 €          
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3.4 Plausibilisierung mittels Vergleichswertverfahren 

Zur Plausibilisierung des Ergebnisses im Residualwertverfahren hat der gefertigte Sachverständige 

auch eine Vergleichswertberechnung durchgeführt, wobei Grundstückstransaktionen mit der Widmung 

„Bauland“ erhoben wurden.  

 

Die erhobenen Vergleichswerte sind nachfolgend dargestellt: 

 

 

 

Das gegenständliche Grundstück weist eine fahnenartige Konfiguration auf und verfügt über eine 

Gesamtfläche von 1.806,00 m². Davon entfallen rund 330,00 m² auf die als Zufahrtsfläche dienende 

Erschließungsfläche („Fahnenstiel“), die aufgrund ihrer Form und Funktion nur eingeschränkt nutzbar 

ist.  

 

Bezugnehmend auf diesen Umstand wurde eine Unterteilung in Vorderland (bebaubar) und Hinterland 

(„Fahnenstiel“) vorgenommen. Die entsprechenden Flächen wurden auf Basis von Messungen anhand 

des Flächenwidmungsplanes ermittelt und betragen rund 1.476,00 m² für das Vorderland sowie etwa 

330,00 m² für das Hinterland.  

 

Da Fahnenparzellen im Vergleich zu regulär geschnittenen Grundstücken ohne Einschränkung eine 

geringere wirtschaftliche Verwertbarkeit aufweisen, wurde die Zufahrtsfläche („Fahnenstiel“) im Rahmen 

der Bodenwertermittlung mit einem Abschlag von 25% des ermittelten Baulandpreises angesetzt. 

Demnach wurde für das Vorderland ein Quadratmeterpreis von € 350,00 und für das Hinterland ein 

Quadratmeterpreis von € 262,50 in Ansatz gebracht.  

 
  

lfd. 

Nr.
Adresse Fläche Kaufpreis

Kaufpreis 

pro m²

Anpassung I 

(KV-Datum)

KP pro m² 

angepasst

KV-

Datum

1 2551 Enzesfeld-Lindabrunn, Wiesengasse 10 669,00 m² 200.000,00 € 298,95 € -5,00% 284,01 € 2021

2 2551 Enzesfeld-Lindabrunn, EZ 1245 561,00 m² 195.000,00 € 347,59 € -5,00% 330,21 € 2023

3 2544 Schönau an der Triesting, EZ 236 799,00 m² 372.485,00 € 466,19 € -5,00% 442,88 € 2022

4 2544 Leobersdorf, EZ 2887 345,00 m² 107.399,85 € 311,30 € -5,00% 295,74 € 2023

5 2544 Schönau an der Triesting, EZ 232 752,00 m² 352.515,00 € 468,77 € -5,00% 445,33 € 2022

7 2551 Enzesfeld-Lindabrunn, Hernseinerstraße 64 950,00 m² 340.000,00 € 357,89 € -5,00% 340,00 € 2021

8 2544 Schönau an der Triesting, EZ 232 752,00 m² 352.515,00 € 468,77 € -5,00% 445,33 € 2022

9 2751 Matzendorf, Am Teichweg 8 680,00 m² 195.000,00 € 286,76 € 0,00% 286,76 € 2025

10 2751 Matzendorf-Hölles, Bründlweg 2 623,00 m² 170.000,00 € 272,87 € 0,00% 272,87 € 2025

Durchschnitt: 349,24 €

gerundet: 350,00 €

Vergleichswerte Grundstücke
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Rechnerisch ergab sich wie folgt: 

 

 

 

Anmerkung: 

Das zur Anwendung gebrachte Residualwertverfahren ergab für das Grundstück einen 

Verkehrswert in Höhe von € 607.000,00. Auf Grundlage des zur Verprobung des ermittelten 

Wertes angewandten Vergleichswertverfahrens konnte ein sehr ähnlicher Wert ermittelt werden 

(€ 603.000,00). Nach Ansicht des gefertigten Sachverständigen wird der ermittelte Verkehrswert 

in Höhe von € 607.000,00 daher als hinreichend plausibel betrachtet. 

 

 

 

 

 
  

Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft: 2544 Leobersdorf, Obergasse 10

Bew ertungsstichtag: 01.08.2025

Gesamtfläche des Grundstückes in m² lt. GB-Auszug 1.806,00

davon Vorderland ("Bauland") 1.476,00

davon Hinterland ("Fahne") 330,00

x angenommener Verkehrswert des unbebauten Grundstückes/m² (Vorderland) 350,00

x angenommener Verkehrswert des unbebauten Grundstückes/m² (Hinterland) 262,50

= Grundwert der Liegenschaft 603.225,00

= Grundwert der Liegenschaft gerundet 603.000,00

Freigrundwert / m² GST-FL 334,01 €         
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EUR 607.000,00 

4. Bewertungsergebnis 

Der gerundete Grundwert der Liegenschaft 2544 Leobersdorf, Obergasse 10 beträgt unter 

Berücksichtigung des baubewilligten Bauvorhabens sowie der in diesem Gutachten angeführten 

Annahmen zum Stichtag 01.08.2025: 

 

 

 

 

 

Da es sich bei bewertungsgegenständlicher Liegenschaft um ein unbebautes Grundstück 

handelt, das einer mehrgeschossigen Bebauung zugeführt werden könnte, muss auch davon 

ausgegangen werden, dass der tatsächliche Kaufpreis aufgrund der aktuellen Marktsituation in 

einer bestimmten Schwankungsbreite zum ermittelten Verkehrswert liegen kann. 

 

Meine Ausführungen beruhen auf meiner derzeitigen Faktenkenntnis. Die mir zur Verfügung gestellten 

Unterlagen und Informationen wurden von mir in das Gutachten eingearbeitet, für deren Richtigkeit kann 

ich jedoch nicht garantieren. Es wurden auftragsgemäß keine ergänzenden Recherchen sowie keine 

Überprüfung auf die Richtigkeit dieser Unterlagen und Informationen durchgeführt. Welche Fakten ich 

derzeit kenne, ist ausreichend dargestellt. Ergeben sich neue Fakten oder Umstände, behält sich der 

Sachverständige ausdrücklich die Änderung oder Ergänzung dieser Wertermittlung vor. Die vorliegende 

Wertermittlung ist auf die angeführten Unterlagen und Informationen aufgebaut. Daraus ergibt sich 

zwingend, dass neue Unterlagen oder Informationen zu einer – auch wesentlichen – Änderung des 

Ergebnisses der Wertermittlung führen können. Für etwaige Abweichungen vom vorgegebenen 

Datenmaterial wird keine Haftung übernommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

................................................................................................................................................................... 

Der allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige Prof. Mag. Thomas Malloth 

 

Wien, im August 2025  
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5. Anhang 

5.1 Grundbuchsauszug vom 14.07.2025 

 



 

 28 

5.2 Baubewilligung vom 20.12.2021 
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5.3 Auswechslungspläne vom 25.10.2021 

Kellergeschoss: 
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Erdgeschoss: 
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Obergeschoss: 
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Dachgeschoss: 
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5.4 Flächenaufstellung 
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5.5 Lage- und Höhenplan 

 


